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NDB-Artikel
 
Coccejus, Johannes reformierter Theologe, * 30.7.1603 Bremen, † 5.11.1669
Leiden (an der Pest).
 
Genealogie
Verwandtschaft mit der Bremer Fam. Cocceji nicht nachweisbar;
 
V Timan Coch (1573–1607), städtischer Sekr. in Bremen, S des Ratsherrn Gerh.
(1532–89) u. der Caecilie Wachmann;
 
M Elsche (1582–1629), T des Eltermanns Joh. Bake (1549–1616) u. der Anna
Kohte;
 
B →Gerh. Coch (1601–60), Prof. der Rechte in Bremen u. Groningen,
kaiserlicher Pfalzgraf, Ratsherr, als bremischer Gesandter b. den Verhh. um den
Westfälischen Frieden (mit Syndikus Dr. jur. Joh. Wachmann d. Ä. [1592-1659]),
in denen er die Reichsstandschaft erreichte u. die Unterzeichnung des
Friedensvertrages verweigerte, weil darin der Elsflether Weserzoll Oldenburg
zuerkannt wurde;
 
⚭ 5.8.1635 Cath., T des Münsterschen Ratsherrn, Gildemeisters u. Oldermanns
der Kaufleute Heinr. Deichmann, B des lippischen, schwedischen u.
mecklenburgischen Rats u. Kanzlers u. brandenburgischen Residenten in
Hamburg →Christoph Deichmann (1576–1648);
 
1 S, 3 T, u. a. →Joh. Heinr. (1649–81), ref. Theol., Hrsg. der Werke C.'.
 
 
Leben
Des C. theologische Lehrer waren in Bremen →Matthias Martinius und
→Ludwig Crocius, in Franeker Johannes Maccovius und Wilhelm Amesius.
Aber weniger sein theologisches Wissen als seine umfassenden Kenntnisse
in den orientalischen Sprachen schon während seiner Studentenzeit erregten
staunende Bewunderung. Die Übersetzung der Mischnatraktate Sanhedrin und
Makkoth ins Lateinische mit gelehrtem Apparat 1629 begründete seinen|Ruhm.
Lehraufträge in der Philologia sacra 1630 in Bremen und 1636 in Franeker
waren die Folge. Erst 1643 erhielt er eine theologische Professur in Franeker.
1650 folgte er einer Berufung an Hollands berühmte Universität Leiden.
 
C. ist ein überaus fruchtbarer Schriftsteller gewesen. Aus der Fülle dieses
literarischen Werkes seien besonders hervorgehoben: 1. die beiden großen
Werke, die eine umfassende Darstellung seines Lehrsystems enthalten, die
„Summa doctrinae de foedere et testamento Dei“ (Leiden 1648, ²1654) und
die „Explicatio catecheseos Heydelbergensis“, seine letzte Schrift. C. hat nach



den Worten Karl Barths „die Föderaltheologie nicht nur am vollständigsten,
sondern doch wohl auch in ihrer reinsten, stärksten und eindrucksvollsten
Gestalt zur Darstellung gebracht“. Im Gegensatz gegen die damals fast
allgemein herrschende scholastische Orthodoxie mit ihrem System objektiv
gegebener Wahrheiten griff er entschlossen auf die Bibel zurück und fand hier
in dem Begriff des foedus Dei den leitenden Grundgedanken für die allseitige
Entfaltung der göttlichen Heilsgeschichte, und zwar in ihrer stufenmäßigen
Entwicklung vom Anfang bis zu ihrer Vollendung. Schon Zwingli und Calvin, vor
allem aber Heinrich Bullinger, hatten auf den Bundesgedanken mit Nachdruck
verwiesen. In den theologischen Schulen, insbesonders in Heidelberg, Herborn
und Bremen, waren diese Gedanken vertieft worden. Durch seine Bremer
Lehrer Martinius und Crocius war C. zuerst mit ihnen bekannt geworden. Durch
ihn selbst erhielten sie „ihre reifste, stärkste und eindrucksvollste Gestalt“.
Seine Gedanken haben die Theologie bis in das 19. Jahrhundert befruchtet.
Die hervorragende systematische Leistung des C. wurde zuerst gar nicht in
ihrer ganzen Bedeutung erkannt. Seine Gedanken aber begannen an einer
entscheidenden Stelle der kirchlichen Praxis sich auszuwirken. Verläuft die
göttliche Heilsgeschichte in einer stufenmäßigen Entwicklung, so ist damit
gegeben, daß zum Beispiel das Leben der neutestamentlichen Gemeinde
nicht mehr durch alttestamentliche Normen zu ordnen ist. Das betonte C.
beispielsweise für das Sabbatgebot. Den Ruhetag feiert deshalb die christliche
Gemeinde nicht mehr kraft des Gebotes im Dekalog, sondern als äußere
Ordnung der Obrigkeit oder der Kirche. Darüber entstand über lange Jahrzehnte
hinweg nicht nur ein literarischer Streit der Gelehrten, sondern ein das
kirchliche Leben der holländischen Kirche aufs tiefste erschütternder Kampf,
een tachtigjarigen oorlog in der Kerk, wie der Kirchenhistoriker J. Reitsma
in Parallele zu dem 80jährigen politischen Befreiungskampf der Holländer
gesagt hat. - 2. sei genannt das „Lexicon et commentarius sermonis hebraici
et chaldaici“ (Amsterdam 1669 und öfters), an dem C. zwölf Jahre gearbeitet
hat. Er verfaßte es auf Veranlassung seiner Schülerin, der Pfalzgräfin Maria
Eleonore bei Rhein, geborene Prinzessin von Brandenburg (vergleiche L.
Diestel, Geschichte des AT in der christlichen Kirche, 1869, S. 453).
 
 
Werke
Opera omnia, 8 Bde., Amsterdam 1669-75, Frankfurt a. M. ²1689, Amsterdam
³1701 (dazu Opera anecdota et philologica, 2 Bde., 1706).
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ADB-Artikel
 
 
Coccejus: Johannes C., geb. 1603 zu Bremen, † 5. Nov. 1669. Sein Vater,
Timann Koch, ein frommer, sittlich strenger Mann, bekleidete zu Bremen
das Amt eines Stadtsecretärs. Mit großer Sorgfalt zur Gottesfurcht und
Wahrheitsliebe erzogen, erhielt C. seine erste theologische Bildung auf der
reformirten Akademie zu Bremen, worauf er in dem lutherischen Hamburg
bei einem Rabbiner die morgenländischen Sprachen studirte und sich in die
rabbinische, allegorische Schriftauslegung einlebte. Um von dem wüsten Leben
auf den deutschen Universitäten nicht berührt zu werden, setzte C. seine
Studien auf einer außerdeutschen Hochschule, zu Franecker in Westfriesland,
fort. C. fand hier die Gemüther von den ernstesten Streitfragen erregt,
indem der Professor Maccovius alles aufbot, um die eben erst in Dortrecht
festgestellte kirchliche Orthodoxie zur allgemeinen Geltung zu bringen,
wogegen der aus England geflüchtete fromme Puritaner Amesius, gegen
kirchliche Rechtgläubigkeit gleichgültig, vor allem auf Erweckung frommen
Lebens unter der akademischen Jugend hinarbeitete und dessen Freund, der
Friese Sixtinus Amama den Studirenden das Studium der Grundsprachen
und des Grundiertes der heil. Schrift als Hauptaufgabe hinstellte. Die
theologische Richtung, welche sich der jugendliche C. auf|der Akademie zu
Bremen angeeignet hatte, wies daher denselben mit seinem ganzen Herzen
den Gegnern des Maccovius und des Dortrechter Orthodoxismus zu. Nach
Beendigung seiner Studien kehrte dann C. in die Vaterstadt zurück, wo er
1629 als Professor der biblischen Philologie an der Akademie angestellt ward.
1636 folgte er einem Rufe nach Franecker, von wo aus sein Name zuerst in
weiteren Kreisen bekannt ward. 1650 übernahm er die Professur der Dogmatik
zu Leyden, wo er gestorben ist. — C. war durch und durch Schrifttheologe und
ist als solcher in zwiefacher Beziehung wirksam gewesen: einmal indem er das
Studium des Grundtextes der heil. Schrift als die Hauptsache des theologischen
Studiums zur Geltung brachte, und sodann indem er den Grundsatz vertrat,
daß die heil. Schrift nicht nach dem kirchlichen Dogma, sondern aus sich
selbst heraus erklärt werden müsse. Sein hermeneutischer Grundsatz war:
„Die Worte der heil. Schrift bedeuten das, was sie in ihrem Zusammenhange
und in Uebereinstimmung mit einander bedeuten können.“ Daher kannte C.
nur biblische nicht aber kirchliche Lehre: als letztere sollte nur das gelten
dürfen, was sich bei einer vollkommen schriftmäßigen Auslegung der biblischen
Bücher als wirklicher Inhalt derselben heraushebe. Von diesem Gedanken
und von dieser Stellung zur Autorität der heil. Schrift aus kam C. zu seiner
energischen Vertretung der Föderaltheologie. Dieselbe charakterisirt sich
dadurch, daß sie die religiösen Ideen lediglich unter dem Gesichtspunkt eines
von Gott geordneten Bundes desselben mit dem Menschen auffaßt. Ueber
Gott und den Menschen spricht sie daher lediglich im Sinne der Frage: Was
ist von Gott und was ist von dem Menschen zu sagen, indem und insofern
Gott des Menschen Bundesgott sein will, und der Mensch zum Bunde mit Gott
bestimmt ist? Hierbei wird nun der Bund Gottes vor und nach dem Sündenfalle
unterschieden. Vor dem Falle bestand ein foedus naturae oder operum mit dem
Menschen überhaupt, in welchem Gott dem Menschen unter der Bedingung
vollkommnen Gehorsams das ewige Leben zugesagt hatte; nach dem Falle ist



an dessen Stelle das foedus gratiae getreten, welches Gott nur mit den von
ihm Erwählten aufgerichtet hat. Dieser schon in der Ewigkeit beschlossene
Gnadenbund gründet sich auf das ewige Gelöbniß des Sohnes Gottes, einst
in der Zeit für die Sünden der vom Vater Erwählten Genugthuung leisten
zu wollen. Dabei werden in der göttlichen Handhabung des Gnadenbundes
drei Oekonomien unterschieden, die Oekonomie vor dem Gesetze Mose's,
unter dem Gesetz und unter Christus, so daß die gesammte Geschichte
des Reiches Gottes und die biblische Theologie in die föderaltheologische
Dogmatik mit aufgenommen werden. — Neuerdings ist es üblich geworden,
sich die Föderaltheologie des C. in einem solchen Gegensatz zur orthodoxen
Prädestinationslehre der reformirten Kirche zu denken, daß sie (nach der
Ansicht Göbel's, Ebrard's u. A) von dieser durchaus unabhängig sein soll, indem
man sagt, bei C. trete an die Stelle des kirchlichen Begriffes der Gnadenwahl
der biblische Begriff der Gnadenführung des Volkes Gottes; allein mit Unrecht.
Denn der ganze Bestand des Gnadenbundes beruht nach C. auf der freien
Erwählung Einzelner durch den Vater als auf seiner tiefsten Grundlage, und
das ganze föderaltheologische System ist daher von der Prädestinationslehre
durchzogen und getragen. Ebenso wird herkömmlich gesagt, C. sei der
eigentliche Urheber der Föderaltheologie, aber auch dieses ist nicht richtig.
Auch was Gaß (in seiner übrigens sehr tüchtigen Ausführung S. 270) über „die
Anwendung des Bundesbegriffes auf die Personen der Trinität“ als angeblich
„eigentlich neuer Zuthat des C.“ (zur bisherigen Föderaltheologie) sagt, welche
sich „vor ihm nirgends finde“, bedarf der Berichtigung, — indem sich diese
angebliche neue Zuthat des C. schon bei Olevian vorfindet. Die reformirte
Dogmatik hatte überhaupt von Anfang an danach gestrebt, sich auf dem
Begriffe|des foedus Dei als auf dem Grundbegriffe des religiösen Bewußtseins
aufzubauen. Bereits bei Bullinger, Wolfgang Musculus und Polanus läßt sich
diese Thatsache nachweisen; und in der deutschreformirten Dogmatik der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gelangte die Föderaltheologie zu ihrem
vollständigsten Ausbau. Auf der Akademie zu Bremen war sie namentlich
durch Martinius heimisch geworden; hier hat sie C. kennen gelernt und
von da hat sie derselbe in die niederländische Kirche eingeführt. Allerdings
leidet die exegetische Methode mit welcher C. seine föderaltheologischen
Ideen biblisch nachzuweisen und zu begründen sucht, an der (seit der
Hamburger Studienzeit) ihn beherrschenden Neigung zu typologisirenden und
allegorisirenden Spielereien, und den Gegnern des C. sind dessen Schriften
eben darum widerwärtig geworden. Aber die Begeisterung und Energie und
die umfassende theologische und philologische Gelehrsamkeit, mit welcher
C. den Föderalismus vertrat, bewirkten es, daß erst durch ihn derselbe im
ganzen Umfang der reformirten Kirche Boden und dem Dortrechter orthodoxen
Scholasticismus gegenüber feste Stellung gewann. Dadurch ist es geschehen,
daß C. zu einer der mächtigsten Säulen der gesammten reformirten Kirche
und zum Ausgangspunkte eines ganz eigenthümlichen, das Schriftstudium
und zugleich das religiöse Leben ganz neu erregenden und aufrichtenden
theologischen Strebens ward. Unter den Gegnern des C. war der weitaus
bedeutendste der Scholastiker Guisbert Voet; aber weit hervorragender an Zahl
und innerer Tüchtigkeit als die scholastische Gegnerschaft in der reformirten
Kirche war der Chor begeisterter Anhänger, der sich um ihn sammelte und
der seine Lehrweise von ihren vielfachen Wunderlichkeiten mehr und mehr
gereinigt fortführte. Der Gegensatz der Coccejianer oder Föderalisten und der



Voetianer oder Scholastiker drang daher in das Leben der reformirten Kirche,
zunächst der Niederlande, so tief und mächtig ein, daß er hier sogar politische
Bedeutung gewann und zu einem politischen Parteigegensatze wurde,
indem die Voetianer sich zu der 1650 bis 1672 unterdrückten oranischen.
die Coccejianer dagegen sich zu der damals herrschenden aristokratisch-
republikanischen Partei hielten.
 
Eine Gesammtausgabe der zahlreichen Werke des C. ward von dessen
Sohne Johann Heinrich C. unter dem Titel besorgt: „Joh. Cocceji Opera omnia
theologica exegetica, didactica, polemica, philologica“, Francof. ad Moenum
1602. 8 Tomi fol. Unter denselben sind insbesondere zu nennen die „Summa
doctrinae de foedere et testamento Dei“ von 1648, die „Summa theologiae
ex scripturis repetita“ (2. Aufl. 1665) und „Lexicon et Comentar. sermonis
hebraici et chaldaici“ (1669). Die ersten 5 Bände der Gesammtausgabe des
C. sind ausschließlich exegetischen Inhalts. Der Herausgeber hat dem Ganzen
auch eine Lebensbeschreibung des Vaters beigefügt. Diese Gesammtausgabe
der Werke des C. ist daher die Hauptquelle zur Kenntniß des Lebens und der
Wirksamkeit desselben.
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